
Datensperre für Einwohnerregisterdaten

Gemäss § 18 Abs. 1 des Gesetzes über das Meldewesen und die Einwohnerregister gibt die Gemeinde
einer privaten Person oder Organisation im Einzelfall auf Gesuch ohne Einschränkung Name, Vorname,
Adresse sowie Datum von Zu- und Wegzug bekannt.
Zuzugs- und Wegzugsort, Geburtsdatum, Geschlecht, Zivilstand und Heimatort einer Person gibt sie
bekannt, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird (MERG §18 Abs. 2).

Eine Sperrung der eigenen Adresse und der persönlichen Daten kann voraussetzungslos und ohne Angabe
von Gründen bei den Einwohnerdiensten beantragt werden. Wenn eine Adress- und Datensperre besteht,
werden auch dann keine Auskünfte erteilt, wenn die Herausgabe im Sinne der nachgefragten Person sein
könnte (z. B. bei Anfragen für die Organisation von Klassenzusammenkünften oder zur Kontaktaufnahme
früherer Bekannter).

Anderen Amtsstellen werden trotz der Adress- und Datensperre Auskünfte erteilt, sofern sie einen
Rechtsanspruch darauf haben.

Gestützt auf § 22 Abs. 2 des Informations- und Datenschutzgesetzes werden Adressen und Daten trotz
Adress- und Datensperre an private Personen und Institutionen mitgeteilt, sofern die gesuchstellende Person
nachweist, dass die Sperrung sie an der Verfolgung eigener Rechte gegenüber der betroffenen Person
hindert (z. B. bei Vorlage eines Kreditvertrages mit Unterschrift der nachgefragten Person oder zur Erfüllung
eines gesetzlichen Auftrages, beispielsweise Auskünfte an die obligatorische Krankenversicherung). 

"Gesuch um Adress- und Datensperre"
 

Zuständige Abteilung
Einwohnerdienste

https://www.staefa.ch/public/upload/assets/562/Gesuch%20um%20Adress-%20und%20Datensperre.pdf?fp=2
https://www.staefa.ch/verwaltung/abteilungen/gesellschaft/einwohnerdienste.html/466/unit/32

